
Begründung

zum Bebauungsplan Block XIII/XIV, GrUnstadt l,
vom Mai 1981, geä.ndert im Juli und September 1986

und März 1987 und Juli 1987

Die Notwendigkeit der Aufstellung des bete'e11Eenden Bebauungs-
planes ergibt sich aus der Durchführung der Altstadtsanierung
von Grünstadt und der damit verbundenen Ordnungsmaßnahmen.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Block XIII/XIV wurde am
31.05.1972 vom Stadtrat besch].osten

Der Bebauungsplan wurde in Anlehnung an den Flächennutzungsplan
entwicke[t und dessen ]]. Hnderuna sowie den Richt].innen des
Sanierungsrahnenplanes angepaßt. Der gesamte Planberelch liegt
innerhalb des mit Ortssatzung vom 14.07.1972 fUrn].]ch festge-
legten Sanierunqsgebietes; die GesamtE].sche des P]angebietes
umfaßt rund 18.820 qm, wovon ca. 6.6B6 qm auf öffentliche Ver-
kehrs E ].schen en t fa l len

Der Geltungsbereich wird Im Norden von der Nordqrenze der Post-
straße, in gilden von der Südgrenze der Bahnhofstraße, im Osten
von der Ostgrenze der BitzenstraJ3e(B 271) und im aesten von
der westgrenze der Hauptstraße (Fußgängerzone) umschlossen. Das
Plangebiet ist von einer ---------- Linie untgrenzt. Die Im Plan-
gebiet gelegenen Grundstücke stehen zum überwiegenden Teil in
Privatbesitz; nur ein geringer Anteil sowie OEEent].ichs Verkeh!'s
Flächen befinden sich im Eigentum det' Stadt Griinstadt. Die
Bitzenstraße - B 271 - ist Bundeseigentum.

Zur Ordnung des Grund und Bodens sind Arrandierungen und krenz
regelungen kleineren UnEangs erforderlich.
Die hauptsächlichen Zielsetzungen des Planes sind

C
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Schaffung einer Fußgängerzone i.n del' HauptstraJ3e und den west
lichen Abschnitten der Bahnhof- und Poststra13e

Verkehrsberuhigung in östlichen Graben sowie in der Bahnhof
und Pos t s t raße

ErmOqlichung der rückwärtigen Andienung der Ladengeschäfte an
der Hauptstraße(Fußgängerzone)

Ausweisung ober- und unterirdischen' Parkierungsflächen für
den r uhenden Ve r kehr

Verdichtung der wohnbebauung zur Be]ebung des ].nnenstadtbe
re iches

Bereitstellung von Flächen air die Erweiterung von gewerblichen
E inr ich t urigen '

Ma ßnaltmen zu r B eqrUnunq In Of fen t l schen und pr i va t en Bene i chen



P-eqriindung zurü Piebauunqsplan Blocl{ XIII/XIV

Im qesailtten Planbereich ist auf die tatsächliche Struktur der
vorhandenen Nutzung Rücksicht qenoirtmen worden
Bei der Hauptstraße und Bahnhof straße als auch dem Bereich
Cistlicher Graben handelt. es sich um einen wichtigen Teil der
innerstädtischen Einkaufszone. die der Versorgung der Bevölke-
rung des Einzuasbereiches des Mittelzentr\ims Griinstadt mit Maren
und Dienstleistungen des täglichen und gehobenen Bedar fs dient
und in dieser Richtung weiterentwickelt werden soll
Der Bereich der Poststraße ist überwiegend von der wohnnutzung
und dem Gastronomie- und Hotelqewerbe strukturiert
Hegen der Ausweisung dieser Bereiche als Allgemeines wohngebiet
I'lischgebiet und Kerngebiet und auch aufgrund neuerer .Recht-
sprechung, die im Einzelfall auch die Ansiedlung von Vergniiqungs
stätten(z.B Spielhallen) als "nicht wesentlich gtCirende
sonstige Gewerbebetriebe" konnte eine Ausdehnung der vorhandenen
Vergniigungsbetriebe in angrenzende Bereiche nicht mit hinreichen
Eier Sicherheit verhindert werden. Eine derer time Entwicklung
würde jedoch den Sanierungszielen der Att.raktivitätssteiqerunq
des Fuf3gänger-zonenbereiches als Einkaufsstandor t wië auch der
FCirderunq des innerstädtischen wohnens in diesem Planbereich
zuwider lauf en und ist aus diesen besonderen städtebaulichen
Gr-linden unerwünscht Da es im innerstädtischen Bereich z.Zt
bereits schon flint genehmigte Spielhallen gibt und flip weitere
eine Baugenehmigung bereits vorhanden ist. besteht die erheb-
liche Gefahr, daß die vorhandene gewachsene Struktur zürst(irt

Erste Anzeichen einer Verdrängung von Vet'sot gungsbett'leben sind
bereits et'kennbar. was bereits dut'ch die entsprechenden Fachaus-
schüsse und duË'ch Hur3et'urigen aus Bankenkt'eisen bestätigt wit'd
Einer solchen nicht gewollten Entwicklung im innerstädtischen
Bereicla soll hiermi.t entgegenqewi.rkt wer'den
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Zur Un.terbrinqunq des t'uhenden Zielvet keltt's ist als langfl'isti-
aes Planungsziel der Bau einer gt'of3flächiqen pr'ivaten Tiefgarage
vorgesehen

Die Entfernung aus der Mitte des Planber'eiche sowohl zum Bahnhof
als aucll zum Busbahnhof 'und Taxi-Standplatz beträgt etwa 150
Meter. Die verkehr'smäßige Erschlief3ung isl dut'ch ausgebaute
Stadtstraf3en aesicl-ten; die das Planqebiel tangierende Bundes
straße(Deutsche Ueinstt'af3ei gewähr'leistet die Anbindung an das
tiberOrtliche Verkehrsnetz Die Vet-- und Entsorgung des Planbe-
t'e i cites is t vorfand en

Das verplante Gebiet et streckt sich gt or3Leils auf den histol'isclten
Stadtkern. Das Gelände ist nalaezu eben mit leiclaetent Gefälle von
Liest nach Ost. Die Untergrundvet'hältnisse sind als not'mal zu be-
zeichnen; Grundwasser' steht unter Gi'ündungstiefe an

Bepflanzunqen sind nur auf privaten (]t'undstiicken angelegt und
sollen et halten bleiben: ÖFEent.]iches (]t iin Ist vor ae'selten



B eg r ii nd u n g zum Bebauungsplan Block XIII/XIV

Das Baugebiet gliedert sich in ein Kerngebiet an der Hauptstraße.
ein I'lischgebiet an der Bahnhof- und Bitzenstraße sowie in ein
Allgemeines wohngebiet an der Poststraf3e, wie es der vorgegebenen
Nutzung entspricht. Die Festlegung der zulässigen Zahl der Voll-
geschoße soll eine Beeinträchtigung des Ortsbildes unter Berück-
sichtigung des umgebenden Baubestandes vermeiden.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baulinien und
Baugrenzen sowie durch Grundflächenzahlen festgelegt. Die Höchst
werde des $ 17 der BauNVO für die GRZ sind im Mischgebiet und
flip die GFZ im Misch- und Kerngebiet dem Baubstand entsprechend
ii b er s ch r i t t en
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Eingriffe in die bestehende Bausubstanz sollen auf die zum Voll
zug städtebaulichen Zielsetzungen (Verkehrsplanung) erforder-
lichen Maßnahmen beschränkt bleiben

FUr die umgebende Bebauung besteht lediglich im Norden ein rechts
verbindlicher Bebauungsplan "Hauptstraße - Nordost", der den
ursprünglichen Bebauungsplan "östlicher Graben" einschließt. Im
Anschluß an den Bebauungsplan Block XIII/XIV ist im gilden,
Westen und Osten die Aufstellung weiterer Bebauungspläne durch
den Stadtrat beschlossen; sie befinden sich gegenwärtig noch im
Vo ren t wur E ss t ad i um

Die Versorgung des betreffenden Gebietes mit yasser, Strom und
Gas ist vorhanden und et'folgt durch die Stadtwerke Griinstadt
Die Abwasser werden im Mischsystem tiber die städtische Kanali-
sation der zentralen Kläranlage zuqeEUhrt
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Die Kosten air die zusätzlich erforderlichen Erschließunqsmaß
nahmen sind iiberschlägig mit DM 200.000,-- emmi.ttelt

Erschließungsanlagen, die eine Erhebung von Beiträgen auslagen
kommen n ich t zur Aus f iihrunq

Für die festgesetzten Ordnungsmaßnahmen werden Ausgleichsbei
träge nach dem StädtebaufOrderungsqesetz erlloben

Die Durchführung der Planungsmaf3nahmen et'folgt abschnittsweise
in\ Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt

GrUnstadt, im März und Juli 1987
S t ad t verwa l tung Grüne tad t

elster



Anlage zur Begründung zum Bebauungsplan Block XIII/XIV

ti be rai ch t

Spiel.automaten - petri.ebe in Grünatadt

[. Joker - GES ( Gese]]ochaft für e]ektronisohe Spiel.automaten
Jakobotr. 3

2. G]iickspi.]-z - Haß + Kretzer Spiel.betrleba Gmbh
Klrchhe Imera tr . 1 7

3. Spielautomaten - KeLTer Gmbh
liauptotr. l

4. Ratske].].er - Klndermann Splelautomaten Gmbh
Hauptstr. 1 07

5. Austra Automaten - KeLTer Gmbh
Poste. l l
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